
666 G ew ährle is tung  d .  dem okra ti schen  G ese tz l ichkei t

1. der Ministerien, Staatssekretariate und anderen zentra
len Organe und Einrichtungen des Staates;

2. aller Organe der Volkswirtschaft und Kultur;
3. solcher gesellschaftlicher Organisationen und Einrich

tungen, die staatliche Zuwendungen erhalten.
(2) Bei den Ministerien des Innern — soweit es sich um 

die Angelegenheiten der kasernierten Volkspolizei, der 
Volkspolizei See und der Volkspolizei Luft handelt — und 
für Staatssicherheit beschränkt sich die Kontrolle auf die 
Finanz- und Intendanturangelegenheiten.

(3) Bei den gesellschaftlichen Organisationen und son
stigen Einrichtungen, die staatliche Zuwendungen erhalten, 
beschränkt sich die Kontrolle auf die Verwendung der zu
gewiesenen Mittel.

(4) Die Bevollmächtigten der Zentralen Kommission für 
Staatliche Kontrolle in den Bezirken haben das Recht, in 
allen Einrichtungen des Staates, der Volkswirtschaft und 
der Kultur Kontrollen und Revisionen durchzuführen, so
weit diese Einrichtungen ihren Sitz im Bezirk haben.

(5) Die Beauftragten der Zentralen Kommission für 
Staatliche Kontrolle in den volkswirtschaftlichen Schwer
punkten und staatspolitisch wichtigen Einrichtungen haben 
das Recht, alle Arbeitsgebiete der Betriebe oder Einrich
tungen, in denen sie tätig sind, zu kontrollieren.

(6) Die in Abs. 2 genannten Einrichtungen unterliegen 
nur der Kontrolle einer besonderen Arbeitsgruppe der 
Zentralen Kommission für Staatliche Kontrolle.

(7) Die in Abs. 3 genannten gesellschaftlichen Organisa
tionen und sonstigen Einrichtungen unterliegen nicht der 
Kontrolle der Bevollmächtigten und der Beauftragten.


